
  

 

34

parat-Abdruck aus der Schweizeriſchen Juriſten-Zeitung, VII. Jahrgang 1910/11, Heft 23.
  

Ferdinand Regelsberger —
und

EduardHölder 4*.

—âí—

Die großen deutſchen Romaniſten, die in der zweiten
Halfte des letzten Jahrhunderts vorübergehend — im
Beginne ihrer akademiſchen Karriere — in Zürich gewirkt
haben, ſterben aus: Adolf Exner, Theodor Mommſen,
Heinrich Dernburg ſind dahingegangen; die letzten Mo—
nate haben nun auch Ferdinand Regelsberger in
Göttingen (in Zürich 1862— 1868) und Eduard Höl—
der in Leipzig (in Zürich 1871 —1874) abberufen.

Ferdinand Regelsberger und Eduard Hölder
ſind beide ihrer Heimat nach Süddeutſche, Regels⸗
berger ein Bayer, Hölder ein Württemberger; beide ver—
ehrten in dem geiſtvollen Aldo ys Brinz den Lehrer,
der beſtimmenden Einfluß auf die ganze Art ihres Den—
kens und wiſſenſchaftlichen Arbeitens gewonnen hatte;
ihm verdanken ſie beide die ſichere Beherrſchung der
Quellen des römiſchen Rechts, die Präziſion des Ge—
dankens und des Ausdrucks, ſowie die Freude am aka—
demiſchen Lehrberuf. Imübrigen tritt der Einfluß von
Brinz bei Hölder noch ſtärker hervor als bei Regelsberger;
während dem letztern von Anfang eine ausgeſprochen
praktiſch-konkrete Richtung eignet, zeichnet ſich Hölder aus
durch die Schärfe der Logik und Abſtraktion; ſo begreift
manauch, daß die monographiſchen Arbeiten Regelsbergers
in erſter Linie den Erſcheinungen des Vermoͤgens⸗ und
Verkehrsrechts gelten, diejenigen Hölders dagegen den all—
gemeinen Lehren des Privatrechts und — daruber hinaus
—überhauptder allgemeinen Rechtslehre.

Ferdinand Regelsberger iſt am 10. Sept. 1831
als Sohneiner kinderreichen Beamtenfamilie in Ansbach
geboren. Seine Studienzeit abſolvierte er in Erlangen;
nach der Staatsprüfung betätigte er ſich zunächſt als
Richter und habilitierte ſich dann im Jahre 18658 als
Privatdozent in Erlangen miteiner vielbeachteten Schrift
über den „Altersvorzug der Pfandrechte“. Aus dem
ſchönen Nachruf, den Konrad Beyerle in der Göttinger
Zeitung vom 3. März d. J. veröffentlicht hat, erfahren
wir, daß Regelsberger urſprünglich die Abſicht hatte, vor
der Habilitation eine längere Studienreiſe nach England
und Frankreich zu unternehmen in der Ueberzeugung, daß
„franzöſiſches und engliſches Recht ſo eng mit dem Ge—
richtsverfahren beider Länder uud dieſes wieder ſo eng
mit dem Leben und der Anwendung verbunden ſind, daß
ſich beides nicht getrennt von einander denken und nur  

durch eigene unmittelbare Anſchauung in den Werkſtätten
der Rechtspflege erfaſſen läßt“. Bald nach dem Erſcheinen
der Habilitationsſchrift wurde Regelsberger nach Zürich
berufen (1862); er wirkte hier zuerſt als außerordent
licher, dann ſeit 1864 alsordentlicher Profeſſor. Er
hat in dieſer Zeit eine ſtattliche Zahl von Schülern
herangebildet, die heute noch ſich mit Dankbarkeit an
ſeinen anregenden Unterricht erinnern. Er nahm da—
mals auch regen Anteil am praktiſchen Rechtsleben,
beſonders auch als Referent für die Gutachten, welche
in jener Zeit von der Fakultät erſtattet wurden. Eine
Erinnerung an dieſe Tätigkeit zeigt ſich noch in den
Rechtsfällen, die Regelsberger zu der bekannten Ihering—
ſchen Sammlungbeigeſteuert hat; einer dieſer Falle
(Mr. 108) bezieht ſich z.B. auf ein Haus an der Ankengaſſe.
Das Anſehen, das Regelsberger in Zürich als Gutaächter
genoß, war ſo groß, daß noch bis in dieletzte Zeit
hinein gelegentlich zürcheriſchen Gerichten Gutachten vor—
gelegt wurden, die auf Veranlaſſung zürcheriſcher Anwälte
von Regelsberger eingeholt worden waren. Wie Regels—
berger ſelbſt über dieſe Tätigkeit und ſeine Erfahrungen
in der zürcheriſchen Praxis gedacht hat, das haterſelbſt
in der Vorrede zu den in Zürich erſchienenen „Civilrecht⸗
lichen Erörterungen“ (1867) ausgeführt; er ſagt dort u. a.-
„Der KantonZürich erfreut ſich einer in Form wie In—
halt vorzüglichen Kodifikation des Privatrechts und doch,
zwar für den Einſichtigen nicht auffallend, findet ſich der
praktiſche Juriſt nicht ſelten von jeder Entſcheidung in
ſeinem Geſetzbuch verlaſſen und auf die Ergänzung aus
anderen Quellen verwieſen. Und welche ſind dieſe Ob—
wohl nicht ſehr lange Zeit verſtrichen iſt, daß in den
Gerichten dieſes Landes das römiſche Recht den einen
unbekannt, den anderen verpönt war,findet manjetzt kein
Arges, aus dieſem unerſchöpflichen Born den Rechtsſtoff
zu bereichern. So würdigttatſächlich ein nüchternes, gegen
fremde Einflüſſe eher mißtrauiſches, auf ſeine Unab—
hängigkeit in jeder Hinſicht eiferſüchtiges Volk die Be—
deutung dieſes Rechts für die Rechtsanwendung. Allerdings
herrſcht keine ſktlaviſche Unterordnung unter den Buchſtaben
des corpus juris; es ſind die Prinzipien, esiſt der Geiſt
des römiſchen Rechts, von welchen ſich die Rechtſprechung
belehen und beſtimmen läßt, und maniſt hier unbefangen
genug, eine Fortbewegung der Rechtsentwicklung über die



von jenem Recht gezogenen Schranken anzuerkennen und
das Leben nicht gewaltſam in überlebte Formen zu bannen.“
Als Grundzug ſeiner Abhandlungbezeichnete er: Achtung
vor dem roͤmiſchen Recht, aber auch Anerkennung eines
Fortſchritts in der Rechtsentwicklung, Bewahrung und
Verwertung der von der Vorzeit geſammelten Schätze,
ſoweit ſie noch brauchbar, aber auch offenes Auge und
Empfänglichkeit für die Erzeugniſſe der Neuzeit.

Die Ideen, die Regelsberger hier ausſpricht, haben
ihn auch in der Folgezeit geleitet bei der Auswahl wie
bei der Bewältigung der Arbeitsthemata.

Auf demGebiete des reinen römiſchen Rechts und
der römiſchen Rechtsgeſchichte hat er ſich wenig betätigt,
ihm kam es vor allem darauf an, die Schätze der römi—
ſchen Rechtswiſſenſchaft der Gegenwart dienſtbar zu
machen. So wandte erſich zuerſt — die Vorliebe für
das Pfandrecht mit Exner und Dernburg teilend —
wiederum demPfandrecht zu und bearbeitete das bayriſche
Hypothekenrecht (1874— 1877); bald nachher übernahm
er für das Endemannſche Handbuch des Handelsrechts
die Darſtellung der „allgemeinen Grundſätze über Han—
delsgeſchäfte“. Im Jahr 1893 erſchien der erſte Teil
ſeiner Pandekten (Allgemeiner Teil) in Bindings Hand—
buch, ein Werk, das dem Praktiker wie dem Theoretiker
gleich willlommen war und bis heute geblieben iſt und
in demſich die wiſſenſchaftliche Gründlichkeit Windſcheids
und die auregende Anſchaulichkeit Dernburgs verbanden.
Nach dem Erſcheinen des bürgerlichen Geſetzbuchs hat
Regelsberger das große Werknicht weitergeführt; er fand
ſeine Hauptaufgabe nun darin, dem neuen Geſetzbuch die
Wege zu ebnen; in den Aufſätzen, die er ſeither,nament⸗
lich in den Jahrbuchern fur Dogmatik veroffentlichte
nahm er Stellung zu verſchiedenen aktuellen Fragen meiſt
in der Art, daß er den Streit der Meinungen in Theorie
und Praxis darſtellte und eine Abklärung dadurch zu er—
zielen verſuchte, daß er auf die Behandlungderſtreitigen
oder ähnlicher Fragen bei den römiſchen Juriſten verwies.
Wie er bei alledem der Praxis dienen wollte, war er
ſelbſt ein genauer Kenner der Praxis; erliebte es auch,
ſeinen theoretiſchen Ausführungen eine Kaſuiſtik an Hand
der Praxis beizugeben oder ſeine Frageſtellung an eine
ſolche Ueberſicht über die Praxis anzuſchließen; nicht nur
bei Abfaſſung ſeiner Pandekten, ſondern auch ſonſt leitete
ihn „die Erwägung, daß jeder Lehrſatz ſein richtiges
Verſtaͤndnis erſt findet, wenn er anderkonkreten Er—
ſcheinung des Lebens angeſchaut wird, und daß darin
zugleich der beſte Prüfſtein für ſeine Tauglichkeit liegt“.

Eduard Hölder iſt als Sohneiner Profeſſoren—
familie am 27. Nov. 1847 in Stuttgart geboren; ſeine
Studienzeit verbrachte er in Tübingen 1865— 1870.
Seine erſten wiſſenſchaftlichen Arbeiten waren zwei Preis—
ſchriften, die eine aus dem Gebiet der allgemeinen Rechts—
lehre, die andere aus dem Gebiet des römiſchen Erbrechts.
Unmittelbar nach Abſchluß der Staatsprüfungen wollte
ſich Hölder habilitieren; dieſer Habilitierung kam aber ein

 

* Vgl. die Abhandlungen über den „Beſitzerwerb durch

Mittelsperſonen“ (Jahrb. XLIV), über die „Rechtliche Natur

der Abrechnung“ (Jahrb. XLVI, XLIX)über den „ſogenannten

Rechtserwerb vom Nichtberechtigten“ (Jahrb. XLVII), über den

„Kreditvertrag“ (Jahrb. LII), über „Geſetz und Rechtsanwen—

Ruf nach Zürich zuvor (1872); hier wirkte Hölder zu—
nächſt als Extraordinarius, dann ſeit 1873 als Ordina—
rius. Die weitere Karriere führte ihn nach Greifswald
(1874) und Erlangen (1880), ſodann nach, dem Tode
Windſcheids nach Leipzig (1893). Die Zahlderwiſſen—
ſchaftlichen Arbeiten Hölders iſt ſehr groß underſtreckt
ſich auf beinahe alle Teile des Rechts, weit über die
Grenzmarken des Privatrechts hinaus. Seinebeiden Lehr—
bücher, Inſtitutionen (1871). und Pandekten (1891, all—
gemeiner Teil) litten, namentlich in der Gunſt der Studie—

renden, erheblich unter der Konkurrenz gleichzeitig er—
ſchienener Lehrbücher Anderer. Mit der Einführung des
neuen Geſetzbuches wandte ſich Hölder, wie Regelsberger
auf die Fortführung der Pandekten verzichtend, dem
neuen Rechte zu; noch bevor das Geſetz in Geltungtrat,
erſchien ſein Kommentar zum Allgemeinen Teil des
bürgerlichen Geſetzbuches, ein Werk, deſſen Bedeutung
nicht hoch genug eingeſchätzt werden kann; es kam dem
Geſetz ſelbſt zu gut underleichterte ſeine raſche Ein—
bürgerung, daß hier in durchaus ſelbſtändiger Weiſe die
Reſultate der gemeinrechtlichen Wiſſenſchaft dem Geſetze
dieuſtbar gemacht wurden ohne Verkennung des Neuen,
ohne Verkleinerung des Geſetzes und ohne Ueberſchätzung
der Materialien. Seither hat Hölder verſchiedene Fragen
zumGegenſtand ſeiner Studien gemacht, auch hier überall
nicht nur die Selbſtändigkeit betätigend, ſondern auch
Selbſtkritik übend in der Neuerwägung von früher Er—
wogenem; dabei gelangte er hier und dort dazu, ſeine
früher ausgeſprochenen Anſichten gegen Angreifer zu ver—
teidigen (ſo in der Lehre von der Zeitberechnung, in der
Lehre vom Klagerecht und in der Auffaſſung des Weſens

derUmverſalſutzeſſion im römiſchen Recht),auf andern
Gebieten hat er ſich in ſeinen letzten Arbeiten noch zu
vollſtändig neuen Ideen bekannt; ſo iſt er in der Lehre
von der Willenserklärung vom Lager der Willenstheorie
übergegangen in das Lager der Erklärungstheorie, für
das bürgerliche Geſetzbuch die Möglichkeit einer „ungewollten
Willenserklärung“ zugebend. In ſeinem Aufſehen erregen—
den Buch über „natürliche und juriſtiſche Perſonen“ (1905)
vertrat Hölder, an Ideengänge von Brinz anknüpfend,
den Standpuukt, daß der Willensunfähige nicht Subjekt
rechtlicher Macht ſein könne; er ſei Rechtsſubjekt wie
jeder Menſch nur inſofern, als umſeinetwillen Rechte
und rechtliche Macht beſtehen; aber er ſei nicht ſelbſt
Subjekt rechtlicher Macht; dieſe rechtlicheMacht komme
vielmehr dem Vertreter zu; an Stelle der durch ſeine
Handlungsunfähigkeit ausgeſchloſſenen privaten Macht
des Vertretenen beſtehe eine amtliche Macht des
Vertreters. Dieſe originelle Theorie, von Hölder mit
Konſequenz durchgeführt und auch für die juriſtiſche
Perſon verwertet, hat nur vereinzelt Zuſtimmung ge—
funden; ſie iſt aber ein beredtes Zeugnis für die Selb—
ſtändigkeitund den Wagemutihres Schöpfers. Beialle—
dem bergißt Hölder in ſeiner Begriffsjurisprudenz nie
die praktiſchen Ziele der Rechtsordnung; er ſagtſelbſt
hierüber einmal in einer ſeiner Ausführungen über die
ungewollte Willenserklärung: „Das iſt gerade die Auf—
gabe der juriſtiſchen Begriffsbildung, die Begriffe ſo zu
faſſen, daß ſich auf ſolche Fragen eine richtige Antwort
ergibt. Die richtige Antwort auf eine Rechtsfrage iſt die
dem beſtehenden Rechte gemäße. Ueber deſſen Inhalt dung“ (Jahrb. LVIII).

kann kein Geſetz für ſich genügende Auskunft geben, da



das Bedürfnis und die Uebung des Lebens maßgebend
iſt nicht nur für den Sinn ſeiner Beſtimmungen, ſondern
auch dafür, inwieweit ihnen Geltung zukommt oder des—
halb nicht zukommt, weil ſie deſſen Bedürfniſſen ſo ſehr
widerſprechen, daß deſſen Uebungſich nicht durch ſie be—
ſtimmen läßt. Wenn auch die Möglichkeit ungewollter
Willenserklärungen unſeren Geſetzen gänzlich fremd wäre,
ſo wäre ſie doch unſeremRechte nicht fremd, weil unſer
Leben nicht ohne ſie auskommen kann“ (Zeitſchrift für
Rechtspflegein Bayern 1910 Nr. 1). *

Regelsberger und Hölder ſind beide vom römiſchen
Recht ausgegangen, ſie haben beide, jeder in ſeiner Art,
durch ihre wiſſenſchaftliche Arbeit vor und nach Erlaß
des neuen Geſetzbuchs die andauernde Bedeutung des
römiſchen Rechts und den Wert der Beſchäftigung mit
dieſem Recht dargetan. Beidenhatdieſolide romaniſtiſche
Bildung den Blick geweitet, beiden auch die Selbſtändig—
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keit des Urteils gewahrt, auch einem neuen Geſetzbuch
gegenüber; beide ſind frei von blindem Materialien- und
Präjudizienkultus, beide frei von dem Wahn, daßein

letzter Schluß ſei.

Von den beiden Männern, die vor Jahrzehnten die Jahren die beſten ſegeben haben:
romaniſtiſche Profeſſur der Univerſität Zürich verwaltet
haben, hatderSchreiber dieſer Zeilen perſönlichnurden

jüngeren, den älteren nur durch die Korreſpondenz ge—
kannt. Wasjeder von ihnen ſeinen Kollegen im Amte
war, das haben Konrad Beyerle (Göttinger Zeitung vom
3. März) und Emil Strohal (in der deutſchen Juriſten—
zeitung vom 1. Mai) geſagt: Geradheit, Zuverläſſigkeit
und unerſchütterliches Pflichtgefühl, Vornehmheit werden
beiden nachgerühmt, Eigenſchaften, die auch deutlich in
den Schriften beider und inihrer literariſchen Kampf—
weiſe ſich offenbaren. Hölder, der in Zürich eine Tochter
Heinrich Ficks geheiratet hatte, war, wie Strohal aus—
führt, eine Frohnatur; ſo haben wir ihn gekannt, wenn
er in ſeinen Ferien gelegentlich hieram Stammtiſch von
Kollegen erſchien, voll Humor und Herzlichkeit; wenn
Strohal ſchreibt, daß das, wasdieLeipziger Fakultät
bei ſeinem Tod empfinde, ſich in die Worte zuſammen—
faſſen laſſe: „Wir hatten einen Kameraden,einen beſſeren
find't ihr nit“, ſo kann das jeder begreifen, der Hölder
im Leben näher getreten iſt. —

Die Namen Regelsberger und Hölder werden in
derdeutſchen Rechtswiſſenſchaft nicht vergeſſen werden,

formaliſtiſcher Kultus der Logik der eee Weisheit und mit Dank wird ſich an dieſe beiden Männer auch
die Univerſität erinnern, der ſie als Lehrer von ihren

die Jahre ſchaffens—
freudigſter Jugend. —

Prof. Dr. H. FoHitzig.


